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für die O b e r a m ts - B ez i r ke

Nagold und Freudenstaör.

Im Verlag der  Vischer ' schen Vuchdruckerei.

Nro . Zi . Freirag den 18. April 1828.

Verfügungen der Königlichen Bezirks-
Behörden.

Nagold . Freudenstadt . sAN sammtl.
Orts - Vorstände der Oberarms - Bezirke .^
Das langst bestehende, und den Orts -Vor¬
ständen durch gedruckte obcramkliche Er¬
lasse vom Spätjahr 1326 umständlich ent¬
wickelte Verbot des Hausrrens haben die¬
selbe auf das strengste zu beobachten , und
gegen jeden Hausirer , insbesondere aber
gegen die neuerdings eindringende Juden,
um so mehr auszuführen , als durch das
Hausiren den ortsangesessenen Handels-
und andern Gewerks -Leuten Schaden zer¬
fließt , und cs besondere Pflicht der Orts-
Vorstande ist, jene Klasse ihrer Amts -An¬
gehörigen , welche mit Beschwerden des
Staats und der Gemeinde so sehr ange¬
legt ist , gegen solche schädliche Einflüsse
besonders in Schutz zu nehmen.

Den 14. April 1323.
Die K. Oberämter.

Engel . Hettler.

Oberamt Nagolds
Nagold.  Vermöge hohen Regie¬

rungs -Befehls vom i2ten V. M . sind die
bisher in den Städten Altenstaig , Wild¬
berg , und in dem Städtchen Berneck
bestandenen örtlichen Brücken - und Pfla¬
ster-Gelder ganz aufgehoben , und das in
der Stadt Nagold bestehende Pflaster - und

Brücken - Geld auf den Tarif vom iZtcm
April 1303 ( Reg . - Bl . p . 257 ) herabge-
sezt worden ; was andurch zu Jedermanns
Kenntniß öffentlich bekannt gemacht wird.

Den 12 . April 132g.
K. Oberamt.

E n g e
Nagold.  Da trotz der mchrfältig.

geschehenen Verordnungen und getroffenen
Anordnungen dennoch Fälle pvrkonunen,
daß unreife Milch - Kälber verkauft wer¬
den , fo wird hiedurch öffentlich bekannt
gemacht , daß Jedem , welcher eine solche
Gesetzes - Uebertretung der Unterzeichnete»
Stelle sogleich namhaft macht , die gesetz¬
liche Anbring -Gcbühr von 2 fl. 10 kr. un¬
ter Verschweigung seines Namens ausbe¬
zahlt werde . De » 14 . April 1323-

K. Oberamt.
Engel.

Nagold.  Da der Termin 1. Jul.
berannaht , so werden sämmtliche Stadt-
und Gemeinderäthe hiemit dringend auf¬
gefordert , auf die Beitreibung der lausen¬
den Steuren und des Einhalten der zu
Bezahlung der alten Ausstände angeraum-
tcn Termine um so eifriger ihr Augen¬
merk zu richten , als sie für eine dießsalls
an den Tag kommende Nachläßigkcit strenge
Rüge unabwendbar erhalten werden.

Den 15 . April 1323-
K . Oberamt.

Engel.



Nagold . Sammtliche Gemeinde-
rathc iverven andurch noch einmal auf
die Befolgung der in dem Jmclligenz-
Blatt d. I . vom zosten Marz , Nro . 26,
Seite im enthaltenen Aufforderung zur
zweckmäßigen Herstellung der Wege auf¬
merksam gemacht , damit ihnen nach Ver-
fluß des gegebenen Termins keine Aus¬
flucht übrig bleibe , wenn sie wegen man¬
gelhafter Befolgung oder Unterlassung je¬
ner Anordnungen zur strengen Strafe ge-
zogenZwerden.

Den 16. April 1828.
K . Oberamt.

Engel.
Nagold.  O b e r t h a l h e i m . Der

Joseph Ase von Oberthalheim , wandert
nach Rastatt , im Großherzogthum Baden,
aus , und wird von de» Behörden seines
Vaterlandes durch den Bürger DioniS
Bischofs zu Oberthalheim , aus Jahresfrist
Vertreten . Den 15 . A ^ril igLz-

K . Oberamt.
Engel.

Nagold.  Dadurch , daß in den neue¬
ren Formularien zu Abfassung eines Ge-
burts -Briefs kein besonderer Text zu Ein¬
tragung des Prädikats der betreffenden
Personen eingerückt ist , scheinen die mei¬
sten Stadt - und Gemeinderäthe der Mei¬
nung zu sehn, es seh kein PrädikatS -Zcug-
niß nach der neueren Form der Geburts-
Briefe mehr erforderlich . Dieß ist aber
eine ganz irrige Meinung , denn die Vor¬
steher derjenigen Gemeinde , in welcher ein
Auswärtiger zum Gemeinde -Angehörigen
ausgenommen werden ( übersiedeln ) will,
können auf keinem andern Wege , als auf
dem , des Zeugnisses des Vorsteher des
seitherigen Wohnorts eines Auswärtigen,
darüber sichere Kenutniß erhalten , welche
moralische Eigenschaften eine solche Per¬
son besitze, und ob cs durch sein seitheri¬
ges Benehmen Lob oder Tadel verdiene.

Man sieht sich daher zur öffentlichen

Bekanntmachung veranlaßt , daß lünflig
bei der Unterzeichneten Stelle kein Ge¬
burts -Brief mehr werde gesiegelt Mid beur¬
kundet tverde , wenn demselben kein ge-
meinderäthlichcö Prädikats -Zeugnis ange¬
hängt ist, und daß man diejenige Gemcin-
deräthr , welche einen Geburts -Brief ohne
bctgefctztes Prädikat unterschreiben , nicht
nur zur Strafe ziehen , sondern auch in
die Bezahlung der , den Parthicen durch
die verursachte Zeit - Dersaumuiß rc . her-
bcigesührten Unkosten verfallen werde . Im
übrigen werden die Stadt - und Gemein-
derathe auf den Inhalt des jj. 4 der höch¬
sten Bekanntmachung vom zten Septem¬
ber 1525 ( Reg . -Bl . ig2g , Nro . zz,
4zz ) verwiesen , nach welchem über das
bei Ausstellung eines Geburts -Briefes den
Parthiecn zu crtheilende Zeugniß förm¬
lich abgxstimmt werden muß , aufmerksam
gemacht.

Nagold , den 15 . April 1828.
K. Oberamt.

Engel.

Oberamt Freudenstadt.

Freuden stad  t . Den Ortsvorstehern
des Oberamts - Bezirks geht der strengste
Befehl , sich unvcrwcilt -der ordnungsge¬
mäßen Herstellung der Wege , mit Eifer
und Genauigkeit zu unterziehen , unter
dem Anhang zu, daß Nachläßigkciten hier¬
in , welche bei der demnächst folgenden
Visitation gesunden werden , uiinachsicht-
liche Strafen für sie um so mehr zu Fol¬
ge haben , als sie mit der ihnen zustehcn-
den Straf - Befugniß ihre Amts - Angehö¬
rigen zur Erfüllung ihrer Obliegenheit
hierin anhalten können und sollen . Nicht
minder ist auf gehörige Ausbesserung deS
Baumsatzes , der Schranken , Wegweiser,
Orts - Tafeln , so wie auf Oeffnung der
Gräben undDvhler , Bedacht zu nehmen.

Den M . April 1828-
K. Oberamr.

H e t t l e r.



Oberamtögericht Nagold . Kameralaint Dorustetten.

Wenden.  sMundtodt - Erklärung .^ Erlaß
Durch oberamtsgerichtlichen Beschluß vom - es Kameralamts DornstetteN
heutigen Tag i>i Martin Renz , Baur zu 4,1
Wenden für mundtodt erklärt , und als - je Sch u lt h e iße n - Aem ter des  K a-
dessen Curator Friedrich Hartmann , Baur m e r a l - V e z i r ks.
von eben daher ausgestellt worden.

Dieses wird hicmit unter dem Bemer - Da durch die Verordnung des König !,
ken zur allgemeinen Kenntniß gebracht , Finanz - Ministeriums vom itzten Marz
daß weder aus einem mit gedachtem Renz , d . I . ( Reg . - Bl . Nro . 27 , Seite 149)
sowohl auf Borg , als auch gegen baare wonach bestimmt worden ist:
Bezahlung eingegangene Vertrag , noch
auf ein demselben bewilligendes Borgen
von Geld , Naturalien , so wie überhaupt
auf irgend eine Forderung , wenn deren
Contrahiren sich nicht auf die Einwilli¬
gung des Curators gründet , Rechtöhülfe
geleistet werden wird.

Nagold , den 14- April 1828.
K . Obcramtsgericht.

Hoffacker.

Oberamtsgericht Freudenstadt.
Freudenstadt.  sBcreinigung des

Unterpfand -Wesens in der Gemeinde Un¬
ter - Jflingen .s Der Pfand - Kom-
missaire Heinrich  vollendete am yten
d. Mts . in der Gemeinde Unter -Jflingen
das Pfand - Bereinigungs - Geschäft , und
legte das neue Unterpfands - Buch an.

Dieß wird nun mit dem Anfügen zur
öffentlichen Kenntniß gebracht , daß von
dem gedachten Tage an , die Verpfän¬
dungen in jener Gemeinde nach dem
Pfand -Gesez vom izten April 1625 und
die Konkurse nach dem neuen Prioritats-
Gesez , beziehungsweise nach dem Art.
2z des EinführungS - Gesetzes von glei¬
chem Tage , werden behandelt werden.

Den 15 . April 1323.
K. Obcramtßgericht.

W e i n l a n d.

daß nur das eigentliche Malz ( zum Kei¬
men gebrachtes Getreide ) , welches zur
Brannt - Wein - Fabrikation verwendet
wird , ein Gegenstand der Malzsternr
sehn soll.

Die früher ertheilte Erläuterungen,
daß auch das zum Branntwein - Bren¬
nen bestimmte sogenannte trockene Rog¬
gen -Malz — der Malzstcuer unterliege
— als aufgehoben zu betrachten sind;
so wird dieses mit dem Anhang bekannt
gemacht , daß
1) denjenigen Branntwein - Brennern,

welchen von dergleichen nicht ge¬
malztem Getreide , ( Kernen , Rog¬
gen rc . ) seit dem tsten Januar d.
I . eine Malzsteuer angesctzt wor¬
den sepn sollte , dieselbe wieder zu¬
rück erstattet werde , wenn dieses un-
gemalzte Getreide unvcrmischt mit
Malz — zur Mühle gebracht wur¬
de , im entgegengesetzten Fall aber:

2 ) wenn nämlich wirkliches Malz mit
ungemalztcm Getreide zur Mühle
gebracht worden ; so muß nach Art.
Z4 des Wirthschafts - Abgaben - Ge¬
setzes das Ganze als Malz behan¬
delt werden.

z ) Sind nach Maaßgabe der Verfü¬
gung vom igten Marz d. I . auch
die Müller nicht mehr verbunden,
auf die zum Branntwein bestimm¬
ten Früchte , wenn sie zum Schro¬
ten in die Mühle gebracht werden.



dasjenige anzuwenden , was das Ge¬
setz hinsichtlich des Malzes von ih¬
nen fordert , dagegen haben sie ge¬
nau darauf zu sehen, ob nicht wirk¬
liches Malz mit ungcmalztem Ge¬
treide zur Muhle gebracht wird,
und wenn sie solches ohne Erlaub-
niß - Schein erhalten , den Acciser
ohne Verzug hievon zu benachrich¬
tigen ; ebenso findet:

4 ) die frühere Bestimmung , daß über
das zur Vieh -Fütterung verwendete
Getreide , sobald es gefchroten wer¬
de, . ein Malzfchein zu lösen sey —
keine Anwendung mehr , sofern sol¬
ches nicht mit . wirklichem Malz ver¬
mischt — zur Mühle kommt . Da
hiedurch sowohl den Acciscrn — als
den Müllern eine große Erleichte¬
rung zu statten kommt , so wird er¬
wartet , daß sie auf wirkliche Ueber-
tretnngen des Gesetzes um so mehr
aufmerksam sind.

Sollte hie oder da ein Zweifel
entstehen , ob wirkliches Malz ge¬
mischt oder unvermischt ftp ; so ist
unverzüglich der Acciser und eine
weitere in Pflichten , stehende sachver¬
ständige Urkunds - Person herbeizu-
rusen , eine nähere Untersuchung
über den That -Besiand anzustcllen,
und der E.rfund protokollarisch aus-
zunchmen , welches Protokoll sodann
dem Kameralamt oder Umgelds -Kom-
missariat zur weitern geeigneten Ein¬
leitung oder Entscheidung zuzustel¬
len ist.

Die Schultheißenämter haben gegen¬
wärtigen Erlaß sogleich bekannt zu ma¬
chen, und auch den Accisern mitzutheilen.

Dornstelten , den 15. April iguz.
K. Kameralamt.

Nicht pfiffig genug!

Vor kurzer Zeit kam hier ein Schreiben,
Von einem unbekannten Mann

(Doch ihn zu nennen laß ich bleiben)
In G . an einen Herren an.

Der ihn sogleich erbrach , zu- lesen
Den Inhalt - den der Brief enthielt:

Und sieh — der Tod trieb für fern . Wesen,
Der unerbittlich streng befiehlt.

Zwei Bruder waren ihm entrissen!
Man denke sich den großen Schmerz

DeS Bruders , der sich oft beflissen.
Zu freuen seiner Brüder Herz.

„Die sammtlich hinterlaß ' nen Sachen
„Des lieben Bruders — schrieb der Mann

„Will ich für Sie zusammen machen,
„Daß ich es ihnen schicken kann.

„Doch sind vorher es ihre Pflichten,
„Die Schuld , die er noch hinterlicß,

„Mt vierzehn  Gulden zu entrichten,
„Die mir der Doktor zahlen hieß.

„Die Zunft hat ihn begraben lassen,
„Wie es sich für den Künpler ziemt:

„In allen Ecken uns 'rer Straßen
„Ward dieser Leichenzug gerühmt ! — "

Das könnt den Schmerz des Bruders stillen;
Der weinend diesen Brief durchlas;

Er eilt ' , die Bitte zu erfüllen,
Die er mit scharfen Augen maß:

Nahm ' ö Geld und packte es zusammen.
Und schickte es sogleich zur Post;

Schrieb auch ein Brief , in grellen Flammen
Den bittern Schmerz , den er gekost' t.

Doch bald sah ' man das Trauerzeichen
Von dieses Bruders großen Hut

Mit einem Male schnell entweichen.
Die Tobten lebten , — das war gut ! — !

Der Brief war von dem todten Bruder
Der sich in H . ganz wohl befand:

Und sich zu helfen , dieses Ruder,
So frech zu nehmen unterstand;

Doch hat er diese freche Rolle
Zu seinem Nutzen nicht»gespielt

Das Geld blieb in des Manne Wolle»
Der ehrlich es zurückbehielt.
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